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L82001 Bauordnung Burgenland

L82201 Aufzug Burgenland

L82251 Garagen Burgenland

Norm

BauO Bgld 1969 §94 Abs2;

BauRallg;

RPG Bgld 1969 §14 Abs3 litf idF 1994/012;

RPG Bgld 1969 §14 Abs3;

RPG Bgld 1969 §16 Abs1;

Rechtssatz

Ist für das zu bebauende Grundstück nach dem betre<enden Flächenwidmungsplan in einem Teil die Widmung

"Gemischtes Bauland", im anderen Teil, auf dem das Bauvorhaben (hier: Einstellgebäude für landwirtschaftliche

Betriebe) verwirklicht werden soll, die Widmung "Grünland-Landwirtschaft" festgesetzt, so kann dadurch, daß das

Befahren des erstgenannten Teiles der Liegenschaft allenfalls dort mit Rücksicht auf die Widmung unzulässige

Immissionen verursacht, der Nachbar in keinem ihm nach der Bgld BauO zukommenden subjektiven ö<entlichen

Recht verletzt werden.
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